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1. Arbeitsrecht: Änderung bei der Mindestlohndokumentation 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die ab dem 01.08.2015 geltende 
Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung veröffentlicht. 
Mit der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung wird die Einkommensschwelle von 2.958 € 
dahingehend ergänzt, dass die Aufzeichnungspflicht nach dem Mindestlohngesetz bereits dann entfällt, wenn das 
verstetigte regelmäßige Monatsentgelt mehr als 2.000 € brutto beträgt und dieses Monatsentgelt jeweils für die 
letzten tatsächlich abgerechneten 12 Monate nachweislich gezahlt wurde. 
Zudem sind bei der Beschäftigung von engen Familienangehörigen (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, 
Kinder und Eltern des Arbeitgebers) die Aufzeichnungspflichten nicht mehr anzuwenden. So wird verhindert, dass 
Familien in Konfliktsituationen gebracht werden. 
  

2. Zur Bindungswirkung einer Bescheinigung für Bauaufwendungen im Sanierungsgebiet 

Für in einem Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich belegene Gebäude sind erhöhte 
Absetzungen für Abnutzungen möglich. Dabei muss der Steuerpflichtige die Voraussetzungen für das Gebäude 
und die Maßnahmen durch eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nachweisen. Zu der 
Bindungswirkung dieser Bescheinigung hat der Bundesfinanzhof nun Stellung genommen. 
Die Bindungswirkung erstreckt sich vor allem auf die Feststellung, ob 

· das Gebäude in einem Sanierungsgebiet belegen ist, 
· Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne des § 177 Baugesetzbuch durchgeführt 

worden sind, 
· Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln gewährt wurden. 

Will das Finanzamt von diesen Feststellungen abweichen, muss es gegen den Bescheid vorgehen und ggf. den 
Verwaltungsrechtsweg beschreiten. 
Beachten Sie: Keine Bindungswirkung besteht in Bezug auf die Höhe der begünstigten 
Herstellungsaufwendungen, da – im Gegensatz zu den geförderten Baumaßnahmen an Baudenkmälern – nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sich diese aus der Bescheinigung ergeben müssen. Demzufolge hat die 
Finanzbehörde nicht nur die Möglichkeit, sondern vielmehr auch die Verpflichtung, die Höhe der geltend 
gemachten Aufwendungen zu überprüfen. 
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3. Erleichterte Feststellung von Verlustvorträgen vor allem bei Berufsausbildungskosten 
Ein verbleibender Verlustvortrag ist auch dann erstmals gesondert festzustellen, wenn ein 
Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr wegen Eintritts der Festsetzungsverjährung nicht mehr 
erlassen werden kann. Eine Bindungswirkung des Einkommensteuerbescheids für die Feststellung des 
Verlustvortrags besteht nämlich dann nicht, wenn eine Einkommensteuerveranlagung gar nicht durchgeführt 
worden ist. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof die Geltendmachung von Verlustvorträgen in 
zurückliegenden Jahren vereinfacht. 
Ausbildungskosten: Praktische Bedeutung hat dieses Urteil vor allem für Steuerpflichtige, die sich in einer 
Ausbildung befinden oder vor kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Da nämlich regelmäßig keine bzw. 
nur geringe Einnahmen erzielt werden, führen Werbungskosten oftmals zu einem vortragsfähigen Verlust, der 
sich in den Jahren der Berufsausübung steuermindernd auswirkt. 
Nach derzeitiger Rechtslage sind Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine Berufsausbildung oder für sein 
Studium allerdings nur dann als Werbungskosten abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige zuvor bereits eine 
Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abgeschlossen hat oder wenn die Berufsausbildung oder das 
Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Anderenfalls werden nur (nicht vortragsfähige) 
Sonderausgaben bis zu EUR 6.000,00 pro Jahr anerkannt. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind Berufsausbildungskosten beruflich veranlasst und als Werbungskosten zu 
berücksichtigen. Demzufolge hat er dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die gesetzliche 
Regelung verfassungswidrig ist. 
Praxishinweis: Wurde in der Vergangenheit keine Einkommensteuererklärung abgegeben und kann eine 
Veranlagung wegen eingetretener Festsetzungsverjährung nicht mehr durchgeführt werden, kann innerhalb der 
Verjährungsfrist für die Verlustfeststellung diese noch beantragt werden. Sollte das Bundesverfassungsgericht die 
Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Regelung herausstellen, könnten auch Steuerpflichtige mit 
Erstausbildungskosten profitieren. 
Nichtanwendungsgesetz in der Pipeline: Obwohl das aktuelle Urteil erst am 29.04.2015 veröffentlicht wurde, ist 
bereits ein Nichtanwendungsgesetz im Gespräch. Danach soll ein Verlustfeststellungsbescheid nicht mehr 
ergehen dürfen, wenn für das Verlustentstehungsjahr kein Einkommensteuerbescheid existiert und dieser wegen 
Festsetzungsverjährung auch nicht mehr erlassen werden kann. 
Diesen Vorschlag hat der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum „Gesetzentwurf zur Umsetzung der 
Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ geäußert. Die weitere Entwicklung bleibt vorerst abzuwarten. 
 

4. Freibeträge gelten künftig für zwei Jahre 

Bisher müssen Freibeträge für den Lohnsteuerabzug jährlich neu beantragt werden, z.B. für Werbungskosten aus 
den Fahrten zur Tätigkeitsstätte. Für 2016 können Lohnsteuer-Freibeträge erstmals mit zweijähriger Gültigkeit 
beantragt werden.  
Das Bundesfinanzministerium hat als Starttermin für das Verfahren der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen 
im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren den 1. Oktober 2015 festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt können Arbeitnehmer 
den Antrag auf Bildung eines Freibetrags nach § 39a EStG für einen Zeitraum von längstens zwei Kalenderjahren 
beim Wohnsitzfinanzamt beantragen. Eingetragene Freibeträge gelten mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 und 
dann längstens bis Ende 2017. 
Die bereits seit längerem im Einkommensteuergesetz geregelte Möglichkeit, dass ein im 
Lohnsteuerabzugsverfahren zu berücksichtigender Freibetrag für zwei Kalenderjahre statt für ein Kalenderjahr 
gelten soll, war bisher nicht umgesetzt. Das Bundesministerium der Finanzen musste noch den Zeitpunkt der 
erstmaligen Anwendung der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren 
bestimmen. Das ist nun erfolgt. 
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Erhöht sich der eintragungsfähige Freibetrag innerhalb des Zweijahreszeitraums, kann der Arbeitnehmer bei 
seinem zuständigen Wohnsitzfinanzamt einen Antrag auf Anpassung der Freibeträge stellen. Ändern sich die 
steuerlichen Verhältnisse so, dass geringere Freibeträge gelten, ist der Steuerzahler verpflichtet, dies seinem 
Wohnsitzfinanzamt mitzuteilen. Dieses verringert die Freibeträge in der ELStAM-Datenbank entsprechend. 
 

5. Europäische Erbrechtsverordnung gilt ab 17.08.2015 

Seit dem 17.08.2015 gilt die Europäische Erbrechtsverordnung, die regelt, welches Erbrecht auf einen 
internationalen Erbfall anzuwenden ist. Gerichte und andere Organe der Rechtspflege in den Staaten der EU 
(außer im Vereinigten Königreich, Irland und Dänemark) werden dann nach dieser Verordnung beurteilen, 
welches nationale Recht zur Anwendung kommt, wenn ein Erbfall einen Auslandsbezug hat. 
Nach bisherigem deutschen Recht unterliegt die Rechtsnachfolge von Todes wegen dem Recht des Staates, dem 
der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes angehörte. War der Erblasser Deutscher, galt also bisher deutsches 
Erbrecht, was sich nunmehr ändert. Ab dem 17.08.2015 unterliegt die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen 
dem Recht des Staates, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, 
dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Dies wird anhand der 
tatsächlichen Verhältnisse ermittelt. Dabei wird festgestellt, wo sich der Schwerpunkt der sozialen Kontakte 
insbesondere in familiärer und beruflicher Hinsicht befindet. Als nicht nur vorübergehend gilt stets und von 
Beginn an ein beabsichtigter zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer. 
Ausländische Regelungen zur gesetzlichen Erbfolge können erheblich von den deutschen erbrechtlichen 
Regelungen abweichen, z. B. hinsichtlich der Möglichkeit der Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments 
oder im Pflichtteilsrecht. 
Wer nach den genannten Kriterien seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben könnte, sollte deshalb 
kurzfristig seine Nachlassplanung überprüfen, nötigenfalls hierzu fachlichen Rat einholen und sich auch über neue 
Möglichkeiten der Gestaltung informieren. 
 

6. Mindestlohngesetz: Berücksichtigung von Pausen 

Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden bis zu 9 Stunden ist die Arbeit durch eine im Voraus feststehende 
Ruhepause von mindestens 30 Minuten, und bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt, spätestens 
nach 6 Stunden, durch eine solche von 45 Minuten zu unterbrechen. Die Ruhepausen können in Zeitabschnitte 
von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 
In Grenzfällen (z.B. Arbeitszeit lt. Aufzeichnungen von 8 Uhr bis 14 Uhr, somit genau 6 Stunden) wird der Zoll 
prüfen, wann der Mitarbeiter z.B. die elektronische Registrierkasse hochgefahren hat. Erfolgte dies lt. 
Registrierkassenbericht bereits um 7:55 Uhr, dann ist damit dokumentiert, dass der Arbeitnehmer tatsächlich von 
7:55 Uhr bis 14 Uhr und somit länger als 6 Stunden gearbeitet hat. In diesem Fall muss aus den Aufzeichnungen 
ersichtlich sein, dass in der Zeit bis 14 Uhr eine Pause von mindestens 30 Minuten eingelegt worden ist. 
Ansonsten liegt ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz vor, der mit einem Bußgeld geahndet wird.   
 

7. Veräußerungsgewinne von Betriebsvermögen sind auch bei nicht abzugsfähiger AfA zu versteuern 

Unangemessene Repräsentationsaufwendungen sind als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu werten und 
dürfen den Gewinn nicht mindern. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um die Behandlung 
des Veräußerungsgewinns eines Wohnmobils, das ein Handelsvertreter als mobiles Verkaufsbüro 2001 für 
170.000 DM gekauft hatte. Die Aufwendungen für das Wohnmobil einschließlich der Absetzungen für Abnutzung 
(AfA) wurden wegen des unangemessenen Repräsentationsaufwands zu 40% als nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben behandelt. Als er 2006 das Wohnmobil mit einem Gewinn von 25.000 € verkaufte, wollte er 
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40% hiervon nicht versteuern, weil die AfA insoweit auch nicht als Betriebsausgabe abgezogen worden war. Das 
Gericht bestätigte aber seine ständige Rechtsprechung, dass Veräußerungsgewinne auch dann zu versteuern sind, 
wenn die AfA ganz oder teilweise nicht abzugsfähig war. 
 

8. Keine Entgeltfortzahlung während bloßer Erholungskur ohne medizinische Notwendigkeit 

Kur ist nicht gleich Kur. Diese Erfahrung musste eine als Köchin beschäftigte Arbeitnehmerin machen, die von 
ihrem Arbeitgeber Entgeltfortzahlung für die Zeit einer von ihr absolvierten Kur begehrte. 
Hintergrund: Wenn Arbeitnehmer nicht arbeiten können, weil sie an einer Maßnahme der medizinischen Vor- 
oder Nachsorge teilnehmen, haben sie Anspruch auf Entgeltfortzahlung wie im Krankheitsfall. Voraussetzung ist 
jedoch, dass ein Träger der Sozialversicherung die Maßnahme bewilligt hat und dass die Maßnahme medizinisch 
notwendig ist.  
Diese Voraussetzungen verneinte das Landesarbeitsgericht Niedersachen. Zwar habe sich die Krankenkasse der 
Köchin an den Kosten der Kuranwendungen und an weiteren Kosten wie Unterkunft, Verpflegung und Kurtaxe 
beteiligt, doch sei weder aus den Schreiben der Krankenkasse noch aus den dem Gericht vorgelegten ärztlichen 
Bescheinigungen ersichtlich, dass die durchgeführte Kurmaßnahme dazu gedient hätte, einer Schwächung der 
Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu begegnen. Bloße 
Erholungskuren, die nur der Vorbeugung gegen allgemeine Verschleißerscheinungen oder der Verbesserung des 
Allgemeinbefindens dienten, seien nicht geeignet, einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung zu begründen.  
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit hat das Landesarbeitsgericht Niedersachsen die 
Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 
 

9. Sonderregelung für den Nachweis bei Kleinspenden 

Zum Nachweis der Spende beim Finanzamt im Rahmen der Steuererklärung reicht bei Geldzuwendungen von 
nicht mehr als 200 EUR der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts aus, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

· Der Verein ist berechtigt, Zuwendungsbestätigungen zu erteilen. 
· Der steuerbegünstigte Zweck, für den die Zuwendung verwendet wird, und die Angaben über die 

Freistellung des Vereins von der Körperschaftsteuer sind auf einem von ihm hergestellten Beleg 
aufgedruckt. Zusätzlich ist auf dem Beleg anzugeben, ob es sich bei der Zuwendung um eine Spende oder 
einen Mitgliedsbeitrag handelt. 

· Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer oder ein sonstiges 
Identifizierungsmerkmal des Auftraggebers und des Empfängers, der Betrag, der Buchungstag sowie die 
tatsächliche Durchführung der Zahlung ersichtlich sein. Der Zuwendende muss zusätzlich den vom 
Zuwendungsempfänger hergestellten Beleg vorlegen. 

· Im Fall des Lastschriftverfahrens muss die Buchungsbestätigung Angaben über den steuerbegünstigten 
Zweck, für den die Zuwendung verwendet wird, und über die Steuerbegünstigung des Vereins enthalten. 

 
10. Anhebung der Grenze zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristigen Beschäftigungen 

Seit diesem Jahr gilt für kurzfristig Beschäftigte eine neue Grenze bis zu der durch den Arbeitgeber eine 
Lohnsteuerpauschalierung möglich ist. 
Wegen der Einführung des Mindestlohnes hat sich der Gesetzgeber für die Erhöhung der Grenze von bisher 62 
Euro auf 68 Euro arbeitstäglich entschieden (8,50 Euro Mindestlohn je Stunde x 8 Arbeitsstunden = 68 Euro). 

 


